2. JULI 2025 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 13. November 2011 zur Festlegung der an den Haushaltsfonds für Rohstoffe und Erzeugnisse zu entrichtenden Abgaben und Beiträge und des Königlichen Erlasses vom 21. April 2016 über die Meldung der aufgrund ihrer gesundheitlichen oder physikalischen Auswirkungen als gefährlich eingestuften Gemische an das Nationale Zentrum für Vorbeugung und Behandlung von Vergiftungen (Artikel 1, 5 und 6)


(Belgisches Staatsblatt vom 2. April 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.


FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST VOLKSGESUNDHEIT, SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE UND UMWELT


2. JULI 2025 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 13. November 2011 zur Festlegung der an den Haushaltsfonds für Rohstoffe und Erzeugnisse zu entrichtenden Abgaben und Beiträge und des Königlichen Erlasses vom 21. April 2016 über die Meldung der aufgrund ihrer gesundheitlichen oder physikalischen Auswirkungen als gefährlich eingestuften Gemische an das Nationale Zentrum für Vorbeugung und Behandlung von Vergiftungen


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, des Artikels 45;

	Aufgrund des Gesetzes vom 24. Januar 1977 über den Schutz der Gesundheit der Verbraucher im Bereich der Lebensmittel und anderer Waren, des Artikels 10 Absatz 4;

	Aufgrund des Gesetzes vom 21. Dezember 1998 über Produktnormen zur Förderung umweltverträglicher Produktions- und Konsummuster und zum Schutz der Umwelt, der Gesundheit und der Arbeitnehmer, der Artikel 5 § 1 Absatz 1 Nr. 2, abgeändert durch das Gesetz vom 27. Dezember 2004, und 20bis § 1 Absatz 1 und 5, eingefügt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 28. März 2003, ersetzt durch das Programmgesetz vom 9. Juli 2004 und abgeändert durch die Gesetze vom 27. Dezember 2004 und 10. September 2009;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 13. November 2011 zur Festlegung der an den Haushaltsfonds für Rohstoffe und Erzeugnisse zu entrichtenden Abgaben und Beiträge;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 21. April 2016 über die Meldung der aufgrund ihrer gesundheitlichen oder physikalischen Auswirkungen als gefährlich eingestuften Gemische an das Nationale Zentrum für Vorbeugung und Behandlung von Vergiftungen;

	Aufgrund der Stellungnahme des Zentralen Wirtschaftsrates vom 29. November 2024;

	Aufgrund der Stellungnahme des Besonderen Beratungsausschusses "Verbraucherschutz" vom 29. November 2024;

	Aufgrund der Stellungnahme des Föderalen Rates für Nachhaltige Entwicklung vom 29. November 2024;

	Aufgrund der Auswirkungsanalyse beim Erlass von Vorschriften, die gemäß den Artikeln 6 und 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 2013 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen administrative Vereinfachung durchgeführt worden ist;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 1. Oktober 2024;

	Aufgrund des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 14. Januar 2025;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 77.550/3 des Staatsrates vom 30. April 2025, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	In Erwägung des Königlichen Erlasses vom 25. November 1983 über die Beteiligung des Staates am Nationalen Zentrum für Vorbeugung und Behandlung von Vergiftungen;

	In Erwägung des Königlichen Erlasses vom 7. September 2012 zur Festlegung der Sprache auf dem Kennzeichnungsetikett und auf dem Sicherheitsdatenblatt für Stoffe und Gemische und zur Benennung des Nationalen Zentrums für Vorbeugung und Behandlung von Vergiftungen als Stelle im Sinne von Artikel 45 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008;

	Auf Vorschlag des Ministers der Volksgesundheit und aufgrund der Stellungnahme der Minister, die im Rat darüber beraten haben,


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


KAPITEL 1 - Abänderungen des Königlichen Erlasses vom 13. November 2011 zur Festlegung der an den Haushaltsfonds für Rohstoffe und Erzeugnisse zu entrichtenden Abgaben und Beiträge


	Artikel 1 - Artikel 9 des Königlichen Erlasses vom 13. November 2011 zur Festlegung der an den Haushaltsfonds für Rohstoffe und Erzeugnisse zu entrichtenden Abgaben und Beiträge, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 27. Februar 2019, wird wie folgt abgeändert:

	1. Paragraph 1 wird wie folgt ersetzt:

	"§ 1 ­ Für die Meldungen eines gefährlichen Gemischs an das "Nationale Zentrum für Vorbeugung und Behandlung von Vergiftungen" gemäß Artikel 45 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen muss die Person, die die Meldung vornimmt, eine Abgabe an den Haushaltsfonds für Rohstoffe und Erzeugnisse entrichten. Der Betrag dieser jährlichen Abgabe wird auf der Grundlage der in der Tabelle festgelegten Kriterien bestimmt.



	Anzahl der jährlich pro Unternehmer gemeldeten Gemische
	Jährliche Abgabe (in EUR)

	1-5
	0

	6-20
	500

	21-75
	1000

	76-100
	2000

	101-250
	3000

	251-500
	5000

	501-1000
	7000

	1001-2000
	10000

	2001-5000
	15000

	5001-10000
	20000

	>10000
	40000



	Diese Abgabe wird entsprechend der Anzahl Gemische berechnet, die jährlich von dem in Artikel 45, 1ter oder 1quater der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 erwähnten Unternehmer gemeldet werden. Die Abgabe wird ab dem Jahr nach dem Jahr der Meldung geschuldet und ist auf der Grundlage der von der Verwaltung aufgestellten Rechnung zu begleichen. Sie wird automatisch um 20 Prozent erhöht, wenn sie nicht bis zum Fälligkeitsdatum der ersten Zahlungserinnerung, die von der Verwaltung versendet wird, auf dem Konto des Haushaltsfonds für Rohstoffe und Erzeugnisse registriert worden ist."

	2. Paragraph 2 wird wie folgt ersetzt:

	"§ 2 ­ Bei einer Änderung der Zusammensetzung eines gefährlichen Gemischs, für die eine Aktualisierung der Meldung aufgrund von Anlage VIII Teil B der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 erforderlich ist, wird dieses Gemisch als neues Gemisch betrachtet und die Abgabe muss ebenfalls von dem in § 1 Absatz 1 erwähnten Meldenden entrichtet werden."

	3. Die Paragraphen 3, 4 und 5 werden aufgehoben.


(…)


	Art. 5 - Artikel 1 tritt am 1. Januar 2027 für Meldungen in Kraft, die ab dem 1. Januar 2026 erfolgen.


	Art. 6 - Der für die Volksgesundheit zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 2. Juli 2025


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE


